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§ 52 T-SLV
 T-SLV - Tiroler Schilehrerverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Mindestversicherungssumme der von Schischulinhabern aufgrund des § 5 Abs. 2 lit. d des Tiroler

Schischulgesetzes 1995 abzuschließenden Haftpflichtversicherung wird mit sechs Millionen Euro festgelegt.

(2) Die Mindestversicherungssumme der von Schischulinhabern aufgrund des § 8 Abs. 6 dritter Satz des Tiroler

Schischulgesetzes 1995 für jede an ihrer Schischule tätige Lehrkraft oder Kinderbetreuungsperson abzuschließenden

Haftpflichtversicherung wird mit sechs Millionen Euro festgelegt.

(3) Die Mindestversicherungssumme der von Schilehrern oder Schischulen im Rahmen des Aus<ugsverkehrs nach § 4a

Abs. 1 lit. b des Tiroler Schischulgesetzes 1995 abzuschließenden Haftp<ichtversicherung wird mit sechs Millionen Euro

festgelegt.

In Kraft seit 18.10.1996 bis 31.12.9999
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